Übersicht: So sind die Arbeitsplätze zu melden 

	Thema
	Das bedeutet konkret

	1. Gesamtarbeitsplätze aus dem Vorjahr

	Hierher gehört die Gesamtzahl der Arbeitsplätze. Es zählen zunächst alle Arbeitsplätze (auch Auszubildende, Minijobber etc.). Arbeitsplätze sind auch Stellen, auf denen Personen beschäftigt sind, deren Beschäftigungsverhältnis ruht (z. B. wegen Elternzeit).
Beispiel: Bei Altersteilzeit im sogenannten Blockmodell ist der Arbeitsplatz auch in der Freistellungsphase zu zählen, wenn die wöchentliche Arbeitszeit im Umfang von 18 und mehr Stunden ruht. Wird auf die Stelle allerdings eine Ersatzkraft (Vertretung) mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 18 und mehr Stunden eingestellt, zählt nur noch die Stelle der Vertretung als Arbeitsplatz.

	2. Ausbildungsplätze aus dem Vorjahr
	Ausbildungsstellen sind
1. Stellen, auf denen eine Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung durchgeführt bzw. ein Beamter auf Widerruf im Vorbereitungsdienst beschäftigt wird, sowie
2. Stellen von Teilnehmern an einer Einstiegsqualifizierung.
Unter diese Rubrik fallen auch die Praktikanten, deren Praktikum nach Maßgabe der Ausbildungsordnung Bestandteil einer zu einem ersten beruflichen Abschluss führenden Bildungsmaßnahme ist.

	3. Teilzeitbeschäftigte aus dem Vorjahr
	Hier tragen Sie Stellen von Teilzeitarbeitskräften unter 18 Wochenstunden ein und Stellen, die vertraglich oder nach der Natur der Arbeit nur für die Dauer von höchstens acht Wochen besetzt sind.

	4. Ergebnis
	Unter 4 ziehen Sie von den Arbeitsplätzen aus 1 die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse aus den Zeilen 2 und 3 ab. Das Ergebnis ist die Zahl der zu berücksichtigenden Arbeitsplätze.



